
SPORTANLAGEN BILDSTÖCKLI
Gebührentarif

Zuständigkeit für Bewilligung: Hauswart Gemeinderat Hauswart

Ortsansässige Externe Ortsansässige Externe Ortsansässige Externe Ortsansässige Externe Ortsansässige Externe

Räumlichkeiten / Plätze

eine Halle gratis Fr. 200.00 Fr. 200.00 Fr. 400.00 gratis Fr. 50.00 Fr. 50.00 Fr. 100.00 Fr. 200.00 Fr. 1'200.00 Fr. 2'000.00

zwei Hallen gratis Fr. 400.00 Fr. 400.00 Fr. 800.00 gratis Fr. 100.00 Fr. 100.00 Fr. 200.00 Fr. 400.00 Fr. 1'600.00 Fr. 2'500.00

drei Hallen gratis Fr. 600.00 Fr. 600.00 Fr. 1'200.00 gratis Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 300.00 Fr. 600.00 Fr. 2'000.00 Fr. 3'000.00

Office gratis Fr. 50.00 Fr. 50.00 Fr. 100.00 Fr. 50.00 Fr. 150.00 Fr. 300.00

Foyer gratis Fr. 20.00 Fr. 20.00 Fr. 40.00 Fr. 40.00 Fr. 80.00 Fr. 500.00

Aufenthaltsraum gratis Fr. 20.00 Fr. 20.00 Fr. 40.00 Fr. 40.00 Fr. 80.00 Fr. 500.00

Stöckli Fr. 300.00 Fr. 500.00 gratis Fr. 50.00 Fr. 50.00 Fr. 100.00 Fr. 100.00 Fr. 200.00 Fr. 500.00

Ringerinfrastruktur Fr. 3'000.00

Kraftraum (nur  Ringer, KTV, STV) Fr. 200.00 Fr. 200.00

Aussenplätze je Nutzungseinheit / Verein gratis Fr. 100.00 Fr. 100.00 Fr. 400.00 * (1) * (1) gratis Fr. 10.00 Fr. 10.00 Fr. 20.00 Fr. 20.00 Fr. 40.00 Fr. 80.00

(3fach - Nutzungsmöglichkeit)

Garderobe (Abrechnung je Garderobe) Fr. 500.00 gratis Fr. 10.00 Fr. 10.00 Fr. 40.00 Fr. 40.00 Fr. 80.00 Fr. 160.00

Allmendplatz als Parkplatz gratis gratis gratis gratis Fr. 50.00 Fr. 250.00 Fr. 250.00

Allmendplatz andere Nutzung gratis Fr. 50.00 Fr. 50.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 500.00 Fr. 500.00

Abrechnungseinheit

Zusatzkosten

Aufwendungen Hauswart: Fr. 60.00 / Stunde

Aufschaltung Internet: Fr. 10.00 / Tag für Anlässe kann eine Internet-Aufschaltung beim Hauswart bestellt werden.

Reservationsgebühr: Fr. 70.00 / Anlass ist nur bei kommerziellen Anlässen geschuldet / bei Absage des Anlasses durch den Veranstalter erfolgt keine Rückzahlung der Reservationsgebühr

Festwirtschaftspatent notwendig für Anlässe sofern eine Festwirtschaft betrieben wird, so ist bei der Gemeinderatskanzlei ein Gesuch um Bewilligung eines Anlasses einzureichen (das entsprechende Formular finden Sie auf der Gemeindehomepage unter www.oberriet.ch)

Erlass durch den Gemeinderat am 6. Januar 2014 / ergänzt am 2. März 2015

für ausserordentliche Tätigkeiten des Hauswarts wie Übergabe und Abnahme der Räumlichkeiten, von Seiten des Veranstalters gewünschte Präsenzzeiten sowie Aufwendungen, die infolge übermässiger Verschmutzung anfallen

Die Zuteilung der regelmässigen Nutzungen sowie die Reservationsbestätigungen von Veranstaltungen im grau hinterlegten Bereich erfolgt durch den Gemeinderat. Festanlässe jeglicher Art müssen ebenfalls durch den Gemeinderat beurteilt und bewilligt werden. 

Zuständigkeit Gemeinderat: 

Im Rahmen von Sportanlässen sind Rahmenprogramme mit Fest-/Unterhaltungscharakter zulässig. Dieser Teil der Veranstaltung hat jedoch ausserhalb der drei Sporthalle zu erfolgen und bedarf ebenfalls einer Bewilligung des Gemeinderates.

Gemeinderat mittels alljährlichem Belegungsplan Gemeinderat

Preise bei einmaliger Benützung pro Tagpro Einheit = 2 Lektionen bzw. 2 Stunden / Verrechnung im Minimum eine Einheit Pro Jahr

Grundsätzlich keine regelmässige Vermietung

Ringer

Sportanlässe Vereine

Im Preis der Halle bzw. Aussenplätze inbegriffen

Nutzer
Tennisclub

Regelmässige Nutzungen Jahresgebühr

Speakerraum (ausser Ringer)
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einmalige Anlässe (Abwartsstunden werden nach Aufwand zusätzlich verrechnet)

Jugend übrige

Sportanlässe Vereine

Jugend übrige

nicht Sport

nicht kommerziell

nur z.B. GV / HV

Kommerziell

z.B.

Gewerbe-

ausstellung

Schule
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